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öffentliche 
Verkehrsfläche

Aufstellungsbeschluss Bekanntmachung PlanunterlageOffenlegung und Beteiligung der 
Behörden

Satzungsbeschluss Ausfertigung Anordnung der Bekanntmachung

Verfahrensvermerke

Kirchweiler, den __.__.____                        (L. S.)

             Rainer Berlingen, Ortsbürgermeister

Kirchweiler, den __.__.____                        (L. S.)

             Rainer Berlingen, Ortsbürgermeister

Kirchweiler, den __.__.____                        (L. S.)

             Rainer Berlingen, Ortsbürgermeister

Kirchweiler, den __.__.____                        (L. S.)

             Rainer Berlingen, Ortsbürgermeister

Kirchweiler, den __.__.____                        (L. S.)

             Rainer Berlingen, Ortsbürgermeister

Kirchweiler, den __.__.____                        (L. S.)

             Rainer Berlingen, Ortsbürgermeister

Die ortsübliche Bekanntmachung wird nach Maßgabe 
des § 10 BauGB angeordnet. 

Datengrundlage: Geobasisinformationen der 
Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-
Pfalz (Zustimmung vom 15. Oktober 2002)©Geoßasis-
DE/LvermGeoRP August 2020. Die Planunterlage 
erfüllt die Anforderungen des § 1 der Planzeichen-
verordnung 

Dieser Bebauungsplanentwurf einschließlich der 
Testfestsetzungen hat mit der Begründung gem. § 3 
(2) BauGB auf die Dauer eines Monats in der Zeit vom 
__.__.____ bis einschließlich __.__.____ zu 
jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen. Ort und 
Dauer der Auslegung wurden am __.__.____ mit dem 
Hinweis ortsüblich bekannt gemacht, dass 
Stellungnahmen zu dem Änderungsentwurf während 
der Auslegungsfrist vorgebracht werden können. In 
dieser Bekanntmachung wurde zudem den weiteren 
Hinweisbestimmungen nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB 
nachgekommen. 
Den berührten Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange wurde mit Schreiben vom 
__.__.____ Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

Die Übereinstimmung des textlichen und 
zeichnerischen Inhalts dieses Bebauungsplanes mit 
dem Willen der Ortsgemeinde Kirchweiler sowie die 
Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen 
Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
werden bekundet. 
 

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplan ist am 
__.__.____ gem. § 10 (3) BauGB ortsüblich bekannt 
gemacht worden, mit dem Hinweis, dass die Planung  
während der Dienststunden bei der Verbands-
gemeindeverwaltung Daun von jedermann eingesehen 
werden kann. 
Mit dieser Bekanntmachung wurde die Bebauungs-
planänderung 
 

RECHTSVERBINDLICH 

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Kirchweiler hat 
am __.__.____ gemäß § 2 (1) BauGB die Aufstellung 
des Bebauungsplanes „Auf dem Kissen/Dauner Heck“ 
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 
__.__.____ im Mitteilungsblatt ortsüblich bekannt 
gemacht. 

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Kirchweiler hat 
am __.__.____ den Bebauungsplan „Auf dem 
Kissen/Dauner Heck“ gem. § 24 der 
Gemeindeordnung von Rheinland-Pfalz und gem. § 
10 (1) BauGB als Satzung  
 

BESCHLOSSEN 
 

Textfestsetzungen

B. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen  
Aufnahme örtlicher Bauvorschriften gemäß § 88 Abs. 1 und 6 LBauO RP i. V. mit § 9 Abs. 4 BauGB in 
den Bebauungsplan 
 

1. Gestalterische Festsetzungen § 88 Abs1 Nr. 1 LBauO 
1.1. Zahl der Stellplätze und Garagen § 88 Abs1 Nr. 8 LBauO 

Pro Wohneinheit sind mindestens 2,0 Stellplätze, Carports oder Garagen auf den privaten Baugrund-
stücken herzustellen. Für Gebäude mit Fremdenbeherbergung beträgt die Mindestanforderung 1,0 
Stellplatze, Carports oder Garagen pro Ferienwohnung und pro Gästezimmer. 
Alle Stellplätze müssen frei anfahrbar sein, also über eine eigene Zufahrt bzw. ausreichend dimensio-
nierte Fahrgasse verfügen. Hintereinander liegende Stellplätze ohne eigene freie Zufahrt werden nur 
als 1 Stellplatz angerechnet. Stellplätze vor Garagen werden nicht angerechnet. 
Für sonstige zulässige Nutzungen ist die Höchstzahl der notwendigen Stellplatze gemäß Stellplatzver-
ordnung Rheinland-Pfalz (Zahl, Größe und Beschaffenheit der Stellplätze für Kraftfahrzeuge – Verwal-
tungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen vom 24. Juli 2000 (12 150 – 4533, Ministerialblatt Seite 
231) vorzuhalten. 
 

C. Grünordnerische und landespflegerische Festsetzungen  
1. MASSNAHMEN 

1.1 Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen 
V1 Baubeginn im Winterhalbjahr (bis Anfang/Mitte März => vor Beginn der Brutzeit) 
V2 Zügige Umsetzung der Baumaßnahmen ohne längere Unterbrechungen 
V3 Sollten Gebäude abgerissen werden oder Bäume gefällt werden, muss eine vorherige Kontrolle auf 

Quartiere (z.B. Fledermauswochenstuben) durch eine fachkundige Person erfolgen 
V4 Verzicht auf Nachtbaustellen und nächtlicher Beleuchtung der Baustellen. 
V5 Beschränkung der baubedingten Flächenbeanspruchung auf ein Minimum. 
V6 Vermeidung von größeren Erdmassenbewegungen sowie von Veränderungen der Oberflächenfor-

men. 
V7 Vermeidung von Bauarbeiten bei anhaltender Bodennässe 
V8 Vermeidung einer großflächigen Versiegelung der Fläche durch Nutzung von Teilen der bereits be-

stehenden versiegelten Flächen und Rückbau der nicht benötigten bestehenden Versiegelung 
V9 Ordnungsgemäßer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen: Während der Durchführung der Bau-

arbeiten ist darauf zu achten, dass keine wassergefährdenden Stoffe (Öle, Treibstoffe, Fette etc.) in 
den Boden oder in das Grundwasser gelangen. 

V10 Sorgfältige Entsorgung von Restbaustoffen. 
V11 Baustopp beim Auftreten Archäologischer Funde und Benachrichtigung der unteren Denkmalschutz-

behörde 
 
D . Hinweise auf sonstige geltende Vorschriften 
1. Bei Bepflanzungsmaßnahmen sind die Richtlinien des Merkblattes DVGW GW (M), DWA -M 162 und FGSV Nr. 

939 (Feb. 2013) zu beachten. Bei Bäumen sind danach bei Abständen von über 2,50 m von der Wasserleitung 
in der Regel keine Schutzmaßnahmen erforderlich. In jedem Fall sollten Bepflanzungsmaßnahmen im Bereich 
von Versorgungsanlagen des Kreiswasserwerkes in der Örtlichkeit mit dem Kreiswasserwerk abgestimmt wer-
den. 

2. Für Neubauvorhaben oder größere An- und Umbauten (insbesondere mit Laständerungen) werden objektbezo-
gene Baugrunduntersuchungen empfohlen. Sollten bei zukünftigen Bauvorhaben Indizien für Bergbau auftreten, 
wird spätestens dann die Einbeziehung eines Baugrundberaters bzw.·eines Geotechnikers zu einer objektbezo-
genen Baugrunduntersuchung empfohlen.  

3. Die einschlägigen Regelwerke sind bei Eingriffen in den Baugrund (u.a. DIN 4020 DIN EN 1997-1 und 2, 
DIN·1054) zu beachten. 
Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu berücksichtigen 

4. In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite 
von ca. 0,30 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien vorzusehen.  
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle" der For-
schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 zu beachten. 

5. Bei der Planung und Ausführung sind die Vorgaben der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV), die DIN 19731 und ergänzend hierzu die ALEX Merk- und Informationsblätter des Landesamtes 
für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht zu beachten, insbesondere das ALEX-Infoblatt 28: Bodenschutz in der 
Umweltprüfung nach BauGB - Leitfaden für die Praxis der Bodenschutzbehörden in der Bauleitplanung. (Im 
Internet unter: http://mwkel.rlp.de/fileadmin/mwkel/Abteilung_5 /Bodenschutz/ ALEX/ALEX _lnformations-
blatt_28_2 009 Stand 05.2011.pdf) Sofern bei den Baumaßnahmen Überschuss-Böden anfallen, ist der Geneh-
migungsbehörde ein Entsorgungskonzept vorzulegen. 

6. Hinsichtlich der Befahrbarkeit der Straßen mit Müllfahrzeugen ist die Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen 
-RASt-, Ausgabe 2006 zu beachten.  

7. Im Rahmen der Durchführung von Baumaßnahmen können archäologische Funde zu Tage treten. Diese unter-
liegen der Meldepflicht der §§ 16 bis 21 Denkmalschutz- und -pflegegesetz und sind beim Landesamt für Denk-
malpflege zu melden.  
Die Fachbehörde der Archäologischen Denkmalpflege für die Kreise Bernkastel-Wittlich, Birkenfeld. Bitburg-
Prüm, Daun und Trier-Saarburg sowie die Stadt Trier ist das Rheinische Landesmuseum Trier, Weimarer Allee 
1. 54290 Trier und jederzeit unter Telefon 0651/9774-0 oder Fax 0651/9774-222 zu erreichen. 

8. Bei Bohrungen zur Gewinnung von Erdwärme ist zu beachten, dass keine hydraulischen und hydrochemischen 
Veränderungen in den Grundwasserleitern erfolgen. Es sind spezielle Auflagen einzuhalten, die im Rahmen der 
Einzelfallprüfung festgelegt werden. 

9. Es wird darauf hingewiesen, dass die Behandlung von Bodenaushub gemäß den Vorgaben der LAGA erfolgt. 
Demnach sind künstliche Auffüllungen sowie der Wiedereinbau von Erdmassen fachlich zu begleiten. 

10. Wenn bei Baumaßnahmen Abfälle (z.B. Bauschutt, Hausmüll etc.) angetroffen werden oder sich sonstige Hin-
weise (z.B. geruchliche / visuelle Auffälligkeiten) ergeben, ist die SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft, Bodenschutz Trier umgehend zu informieren. 

11. Der Einsatz von Klima-, Kühl-Wärme-Pumpen, Lüftungsgeräten, Luft-Wärme-Pumpen und Mini-Blockheizkraft-
werken ist nur zulässig, wenn an den benachbarten Wohngebäuden die lmmissionsrichtwerte für ein allgemeines 
Wohngebiet zur Nachtzeit (40 dB(A)) eingehalten werden. Beim Nachweis der Zulässigkeit, z.B. im Rahmen 
eines Baugenehmigungsverfahrens, ist der „Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stati-
onären Geräten" des LAI vom 28.08.2013 heranzuziehen. 
 

A. Planungsrechtliche Festsetzungen 
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (2) BauNVO) 

Im  Bebauungsplan ist als Art der baulichen Nutzung ein Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 
BauNVO festgesetzt. 

 
Allgemein zulässig sind: 
1. Wohngebäude, 
2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht 

störende Handwerksbetriebe,  
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

 
Ausnahmsweise können zugelassen werden: 
1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes. 

 
Unzulässig sind: 
1. Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
2. Anlagen für Verwaltungen, 
3. Gartenbaubetriebe, 
4. Tankstellen. 

 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 21 BauNVO) 
Höhe baulicher Anlagen 
Gebäudehöhe WA 1 = max. 11,00 m.  
Gebäudehöhe WA 2 = max. 9,00 m.  
 
Begriffsdefinitionen: 
Im Bebauungsplan darf die Gebäudehöhe (gemessen in Meter) – entsprechend den auf der Planzeich-
nung enthaltenen Nutzungsschablonen - als Höchstgrenze festgesetzte Höhe von 9,0 m für den Teil-
bereich WA 2 und 11,0 m für die Teilbereiche WA 1 nicht überschreiten. Maßgebend ist die im Mittel 
gemessene Gebäudehöhe, gemessen von der Firsthöhe des Gebäudes oder bei Flachdächern von der 
Oberkante Abschluss Attika an der straßenseitigen Fassadenmitte bis zur Oberkante der angrenzenden 
erschließenden Verkehrsfläche. 
 
Entsprechend dem Planeintrag müssen Gebäude mit: 
- einseitigen Pultdächern, 
- Flachdächern und flach geneigten Dächern zwischen 0°- 15° 
- Tonnendächern oder Teiltonnendächern 
eine um 2,0 m geringere Höhenbeschränkung einhalten und dürfen somit eine max. Gebäudehöhe von 
7,0 m bzw. 9,0 m erreichen. 
 

3. Bauweise sowie Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 (1) Nr. 3 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 
 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 

Im Plangebiet ist die offene Bauweise gemäß § 22 (2) BauNVO festgesetzt. Zulässig sind nur Einzel- 
und Doppelhäuser. 
 

4. Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 (3) 
BauNVO) 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden entsprechend der Planzeichnung durch Baugrenzen ge-
mäß § 23 Abs. 3 BauNVO bestimmt. Die Grundflächenzahl (GRZ) ist im Teilbereich I auf 0,4 festgesetzt. 
 

5. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten (§ 9 (1) Nr. 4 i.V.m. §§ 
12 (6) und 23 (5) BauNVO) 
Garagen sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig, Die Garagenvorderkante muss 
einen Mindestabstand von 5,0 m zur Straßenbegrenzungslinie einhalten, sofern die Garageneinfahrt 
direkt zur Straße führt. Garagenseitenwände können in einem Abstand von mind. 3,0 m zur Straßen-
begrenzung errichtet werden, sofern die Garagenzufahrt innerhalb der eigenen Hoffläche erfolgt. Ein 
Abstand von 5,0 m zur Straßenbegrenzungslinie ist jedoch immer einzuhalten. 
Stellplätze sind auch im Bereich zwischen Straßenbegrenzungslinie und überbaubarer Fläche (ohne 
Abstand zur Straßenbegrenzungslinie) zulässig. 
 
Nebenanlagen sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO zu-
lässig. 
 

6. Flächen für Böschungen zur Herstellung des Straßenkörpers § 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB 
Die Böschungsflächen zur Herstellung des Straßenkörpers sind der Planzeichnung zu entnehmen. 
 

7. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
Die Verkehrsfläche wird als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt. Die Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung wird mit der Zweckbestimmung „WW“ wird als Wirtschaftsweg festgesetzt. Die Ver-
kehrsfläche besonderer Zweckbestimmung wird mit der Zweckbestimmung „W“ wird als Wohnweg fest-
gesetzt Der Weg 56 (Teilbereich) dient der Pflege und Unterhaltung der angrenzenden Garten- und 
Grünflächen. Der Wohnweg ist deshalb auch befahrbar.  
Die Rückenstütze aus den Straßenbordanlagen sowie die Fundamente der Straßen-lampen und die zur 
Herstellung der Straßen erforderlichen Böschungen sind auf den Privatgrundstücken zulässig. 
 
 

Der Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung M. 1:1000 sowie den textlichen Festsetzungen.
Die Begründung ist beigefügt.

Bestandteile des Bebauungsplan
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 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394),  

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) vom 
21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
176), 

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) vom 
21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 176), 

 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) vom 
17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 03.07.2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 225) geändert worden ist,  

 Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22.12.2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 22.03.2023 (BGBl. I S. 023 I Nr. 88), 

 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) vom 28.06.2007 (BGBl. S. 1206), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 22.03.2023 (BGBl. 2023 Nr. 88), 

 Landesstraßengesetz (LStrG) vom 01.08.1977 (GVBl. S. 273), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
07.12.2022 (GVBl. S. 413), 

 Denkmalschutzgesetz RP (DSchG) vom 23.03.1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 28.09.2021 (GVBl. S. 543), 

 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 18.03.2021 (BGBl. I S. 540), zuletzt 
geändert durch zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23.10.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 
323),  

 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 26.11.2024 (GVBl. S. 365),  

 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) vom 06.10.2015 (GVBl. S. 283), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 26.06.2020 (GVBl. S. 287), 

 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), 
das zuletzt durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23.10.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden 
ist,  

 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom 25.02.2021 (BGBl. I S. 306), 

 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598, 2716), 
 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) vom 25.07.2005 (GVBl. S. 302), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 26.06.2020 (GVBl. S. 287), 
 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 7 

des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert worden ist, 
 Landesplanungsgesetz (LPlG) vom 10.04.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

06.10.2015 (GVBl. S.283, 295), 
 Landeswassergesetz (LWG) vom 14.07.2015 (GVBl. S. 127), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

08.04.2022 (GVBl. S. 118), 
 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24.05.2023 (GVBl. S. 133), 
 Landeswaldgesetz (LWaldG) vom 30.11.2000 (GVBl. S. 504) zuletzt geändert durch Gesetz vom 

27.03.2020 (GVBl. S. 98), 
 Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), zuletzt durch Artikel 4 des 

Gesetzes vom 23.10.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 327) 
 
jeweils in der zuletzt geltenden Fassung. 
 

Rechtsgrundlagen
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